
Markt Winterhausen 
 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

für das Haushaltsjahr 2025 
 

 
 
 

I. 
 
Der Markt Winterhausen hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 erlassen. 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. Die Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen wurde in der Geschäftsstelle der  
 

Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt  
97246 Eibelstadt, Hauptstraße 20 

(Zimmer Nr. 1.04) 
 
niedergelegt (Art. 26 Abs. 2 GO, § 34 Abs. 1 GeschO). Gleichzeitig ist dort die 
Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung öffentlich aufgelegt (Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung) 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
 
 
 
Winterhausen, 18.12.2025 
 
gez. 
 
Luksch 
Erster Bürgermeister 
 
 


